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Verzinsung von jährlich 6 % für Steuernachforde-
rungen und -erstattungen ab 2014 verfassungs-
widrig 

 
Die Verzinsung in Höhe von 0,5 % im Monat insbe-
sondere für Steuernachforderungen wurde schon 
seit längerer Zeit von der Fachwelt als nicht mehr re-
alistisch angesehen. Dem gerecht zu werden gab es 
dafür auch schon mehrere Anläufe bei verschiede-
nen Gerichten wie dem Bundesfinanzhof und auch 
dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG).  
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In seinen Entscheidungen vom 25.4.2018 und 
3.9.2018 zweifelte der BFH bereits an der Rechtmä-
ßigkeit der aktuellen Vollverzinsung und gab im Rah-
men der summarischen Prüfung im Aussetzungsver-
fahren den Steuerpflichtigen für Verzinsungszeit-
räume ab 1.4.2015 bzw. 1.11.2012 Recht. Das Bun-
desfinanzministerium ordnete mit Schreiben vom 
2.5.2019 an, sämtliche Zinsbescheide, denen ein 
Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde liegt, vorläu-
fig ergehen zu lassen. 
 
Nunmehr hat das BVerfG mit Beschluss vom 
8.7.2021 entschieden, dass die Verzinsung von 
Steuernachforderungen und Steuererstattungen ver-
fassungswidrig ist. Dies gilt jedoch nur, soweit der 
Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 
1.1.2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % (jährlich 
6 %) zugrunde gelegt wird. Nach seiner Auffassung 
stellt die Steuernachforderung mit dieser Verzinsung 
nach Ablauf einer zinsfreien Karenzzeit von grund-
sätzlich 15 Monaten eine Ungleichbehandlung von 
Steuerschuldnern, deren Steuer erst nach Ablauf der 
Karenzzeit festgesetzt wird, gegenüber Steuer-
schuldnern, deren Steuer bereits innerhalb der Ka-
renzzeit endgültig festgesetzt wird, dar. Diese Un-
gleichbehandlung erweist sich für in die Jahre 2010 
bis 2013 fallende Verzinsungszeiträume noch als 
verfassungsgemäß, für in das Jahr 2014 fallende 
Verzinsungszeiträume dagegen als verfassungswid-
rig. Eine Verzinsung mit einem niedrigeren Steuer-
satz würde nach Auffassung des BVerfG ein mindes-
tens gleich geeignetes Mittel zur Förderung des Ge-
setzeszwecks darstellen.  
 
Bitte beachten Sie! Die Unvereinbarkeit mit dem 
Grundgesetz umfasst ebenso die „Erstattungszin-
sen“ zugunsten der Steuerpflichtigen. Das BVerfG 
lässt das bisherige Recht für bis einschließlich in das 
Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume anwen-
den. Für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 ist der 
Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 31.7.2022 eine 
verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen.  
 
Der Gesetzgeber muss also nur für Verzinsungszeit-
räume, die in das Jahr 2019 und später fallen, bis 
zum 31.7.2022 eine verfassungskonforme Neurege-
lung schaffen. Formell und materiell bestandskräftige 
Zinsbescheide – ohne Vorläufigkeitsvermerk – kön-
nen nicht mehr geändert werden. Bereits ergangene 
und nicht bestandskräftige Bescheide für Verzins­un-
gszeiträume ab 1.1.2019 sollten bei Zinsen für Steu-
ernachforderungen mit Einspruch offengehalten wer-
den, sofern sie nicht bereits mit einem Vorläufigkeits-
vermerk versehen wurden. 
 
 
Reform des Personengesellschaftsrechts auf 
den Weg gebracht 
 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Personen-
gesellschaftsrechts, das zur Gänze zum 1.1.2024 in 
Kraft tritt, werden sich u. a. Grundlagen für neu zu 
gründende und bereits bestehende Personengesell-
schaften ändern.  
 

So wird mit der Einführung eines sog. Gesellschafts-
registers die Transparenz erhöht und insbesondere 
die Vertretung von Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts (GbR) ersichtlicher. Eine Eintragung ist nur 
dann erforderlich, wenn die GbR als Berechtigte z. B. 
in das Grundbuch, die Gesellschafterliste oder das 
Aktienregister eingetragen werden soll. Freiberuflern 
bietet das neue Gesetz zukünftig die Möglichkeit, 
sich in den Rechtsformen der Personengesellschaf-
ten, insbesondere der GmbH & Co. KG, zu etablie-
ren.  
 
Das neue Gesetz eröffnet außerdem die Beschluss-
anfechtung für Personenhandelsgesellschaften, wie 
sie etwa bei Aktiengesellschaften üblich ist. Be-
schlüsse, die mit schwerwiegenden Mängeln behaf-
tet sind, können damit als nichtig gelten.  
 
Anmerkung: Nachdem die Änderungen den Rah-
men dieses Informationsschreibens sprengen wür-
den, empfehlen wir Ihnen, sich gezielt beraten zu las-
sen. 
 

 

 
Optionsmöglichkeit zur Körperschaftsteuer wird 
eingeführt 
 
Das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaft-
steuerrechts, dem der Bundesrat am 25.6.2021 zu-
gestimmt hat, gibt allen Personenhandels- und Part-
nerschaftsgesellschaften ab dem Veranlagungszeit-
raum 2022 die Möglichkeit, auf Antrag wie eine Kör-
perschaft besteuert zu werden. Die zivilrechtliche 
Haftung der Gesellschafter für die geschuldete Kör-
perschaft- und Gewerbesteuer bleibt hingegen be-
stehen. 
 
Durch den Wechsel des sog. Besteuerungsregimes 
erfolgt eine Gleichstellung mit einer Kapitalgesell-
schaft für die Einkommen-, Körperschaft- und Ge-
werbesteuer. Die Gleichstellung gilt dabei auch für 
verfahrensrechtliche Fragen. Auf die Erbschaft- und 
die Grunderwerbsteuer hat der Wechsel hingegen 
keinerlei Einfluss. Da sich der Besteuerungswechsel 
auch auf die Besteuerung der Gesellschafter aus-
wirkt, ist ein mehrheitlicher Gesellschafterbeschluss 
erforderlich. Dieser bedarf mindestens 75 % der ab-
gegebenen Stimmen. Es empfiehlt sich, diese Rege-
lung in die bestehenden Gesellschaftsverträge auf-
zunehmen, da andernfalls eine Zustimmung durch 
alle Gesellschafter von Nöten ist.  
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Der Antrag auf den Besteuerungswechsel muss spä-
testens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjah-
res beim zuständigen Finanzamt gestellt werden, ab 
dem die geänderte Besteuerung erfolgen soll. For-
mell lässt sich der Besteuerungswechsel bereits im 
Jahr 2021 beantragen. Der Antrag ist nicht zustim-
mungsbedürftig. Die Finanzverwaltung kann somit ei-
nen Wechsel nicht ablehnen. Der Besteuerungs-
wechsel ist unwiderruflich. Es gibt allerdings eine 
sog. Rückoption, mit der zur Besteuerung als Perso-
nengesellschaft zurückgekehrt werden kann.  
 
 
Bezugskreis von steuerlichen Erleichterungen 
für Helfer in Impfzentren erweitert 
 
Die Finanzministerien von Bund und Ländern einig-
ten sich im Februar 2021 auf eine steuerliche Entlas-
tung der freiwilligen Helferinnen und Helfer in Impf-
zentren. Von diesen Erleichterungen profitieren nun 
auch Beschäftigte in Impfzentren, die von einem pri-
vaten Dienstleister betrieben werden oder die in den 
Zentralen Impfzentren und den Kreisimpfzentren 
über einen privaten Personaldienstleister angestellt 
sind. Sie können nun ebenfalls die sog. Übungsleiter- 
oder die Ehrenamtspauschale in Anspruch nehmen. 
Damit gelten Vergütungen für bestimmte Tätigkeiten 
bis zu einem festgelegten Betrag als steuerfrei.  
 
Bund und Länder verständigten sich nach einem Vor-
stoß des baden-württembergischen Finanzministeri-
ums darauf, dass ausnahmsweise eine Gleichbe-
handlung aller freiwilligen Helfer für die Zeiträume 
2020 und 2021 unabhängig von der Struktur des 
Impfzentrums erfolgen soll. Die jährliche Übungslei-
ter- und die Ehrenamtspauschale kann normaler-
weise lediglich gewährt werden, wenn die freiwillig 
Tätigen über einen gemeinnützigen oder öffentlichen 
Arbeitgeber angestellt sind.  
 
Mit der Gleichstellung gilt für jene die direkt an der 
Impfung beteiligt sind, die Übungsleiterpauschale 
(2020: bis zu 2.400 € / 2021: bis zu 3.000 €). Die Hel-
ferinnen und Helfer in der Verwaltung und der Orga-
nisation von Impfzentren können die Ehrenamtspau-
schale (2020: bis zu 720 € / 2021: bis zu 840 €) in 
Anspruch nehmen.  
 
 
Nachweis des Corona-Bonus 
 
Aufgrund der aktuellen Situation mit Corona wurden 
von Seiten des Gesetzgebers neue Möglichkeiten 
geschaffen die Unternehmer, aber auch die Ange-
stellten finanziell zu unterstützen. In dem Zeitraum 
vom 1.3.2020 bis zum 31.3.2022 haben Arbeitgeber 
die Option, jedem ihrer Arbeitnehmer einen einmali-
gen Zuschuss bzw. einen Sachbezug von bis zu 
1.500 € zukommen zu lassen.  
 
Die Zahlung soll bei den Arbeitnehmern die Zusatz-
belastung durch Corona mildern. Zudem muss er-
kennbar sein, dass der Zuschuss/Sachbezug zusätz-
lich zum ohnehin gesetzlich geschuldeten Lohn aus-
gezahlt wurde. 

 
Das geltende Schreiben des Bundesfinanzministeri-
ums wurde in dieser Hinsicht nochmals aktualisiert. 
Erforderlich für die Voraussetzungen sind entweder 
vertragliche Vereinbarungen oder erkennbare an-
dere Vereinbarungen oder Erklärungen. Dazu gehö-
ren z. B.  Tarifverträge, gesonderte Betriebsverein-
barungen, individuelle Lohnabrechnungen oder 
Überweisungsbelege mit entsprechendem Ausweis 
über die Zahlung. Arbeitgeber erhalten so neue Mög-
lichkeiten den Corona-Bonus ordnungsgemäß nach-
zuweisen. 
 

 

 
Ausschank von Alkohol als Bewirtungskosten 
 
Zu den Bewirtungskosten gehören Aufwendungen 
für Speisen und Getränke aus geschäftlichen Anläs-
sen. In der Praxis sind Bewirtungskosten nachzuwei-
sen. Die Höhe der Kosten, die betriebliche Veranlas-
sung sowie Ort, Zeitpunkt und Angaben zu den Teil-
nehmern sind schriftlich festzuhalten.   
 
Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus 
geschäftlichem Anlass dürfen den Gewinn nicht min-
dern, soweit sie 70 % der Aufwendungen überstei-
gen, die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung 
als angemessen anzusehen und deren Höhe und be-
triebliche Veranlassung nachgewiesen sind.  
 
Das Finanzgericht München (FG) musste sich mit Ur-
teil vom 9.3.2021 damit befassen, ob alkoholische 
Getränke als „Bewirtungskosten“ zu erfassen sind. 
Dem entgegen stehen übliche Gesten aus Höflichkeit 
z. B. wenn bei einer Besprechung Kaffee und Kekse 
bereitgestellt werden. Hierbei handelt es sich nicht 
um zu kürzende Bewirtungskosten. Alkoholische Ge-
tränke fallen nach Auffassung des FG aber nicht un-
ter den Bereich der geringfügigen Höflichkeiten, son-
dern sind als Aufwendungen zur Bewirtung anzuset-
zen und unterliegen damit auch dem Abzugsrahmen. 
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Begriff des Grundstücks beim Erwerb eines Fa-
milienheims 
 
Bei der Berechnung der Erbschaftsteuer sind sog. 
Familienheime von der Besteuerung ausgenommen 
bzw. werden steuerreduziert behandelt. Vorausset-
zung ist, dass es sich dabei um ein inländisches 
Grundstück handelt, welches durch den Erblasser 
selbst genutzt wurde oder dieser aus zwingenden 
Gründen an einer Selbstnutzung gehindert war. Nach 
dem Erbanfall muss dieses Familienheim zeitnah 
durch den verbliebenen Ehegatten oder die erben-
den Kinder zu eigenen Wohnzwecken genutzt wer-
den. Je nachdem welches Familienmitglied Erbe des 
Gebäudes wird, greift eine vollständige oder anteilige 
Steuerbefreiung.  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit Urteil vom 
23.2.2021 mit dem Begriff des Familienheims zu be-
schäftigen. Im entschiedenen Fall erbte eine Steuer-
pflichtige ein bebautes und ein direkt daran angren-
zendes unbebautes Grundstück. In dem Gebäude 
lebte die Erblasserin bis zu ihrem Todestag. Die Er-
bin zog kurz darauf in das Familienheim ein. Dement-
sprechend gab sie in der Erbschaftssteuererklärung 
beide Grund­stücke als ein Grundstück an, für wel-
ches die begünstigende Vorschrift des Familien-
heims gelten. Nach Auffassung des Finanzamtes 
handelte es sich um 2 getrennt zu beurteilende 
Grundstücke, die Befreiung ist nur für das bebaute 
Grundstück anwendbar. 
 
So sah das auch der BFH. Vom Finanzamt wurde 
festgestellt, dass es sich zivilrechtlich laut Grundbuch 
um 2 getrennte Grundstücke handelt, obwohl diese 
direkt aneinandergrenzten. Die Steuerbefreiung für 
Familienheime gilt ausschließlich für bebaute Grund-
stücke. Das Festsetzungsfinanzamt für die Erb-
schaftsteuer ist an die Wertfeststellungsbescheide 
gebunden und hat die ermittelten Werte zu berück-
sichtigen.  
 
 
Übergangsregelung für kurzfristige Beschäfti-
gung endet 
 
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn sie in-
nerhalb eines Zeitjahres auf längstens 3 Monate oder 
70 Arbeitstage befristet ist. Diese Zeitgrenzen wur-
den - wegen der Corona-Pandemie – für den Zeit-
raum vom 1.3.2021 bis 31.10.2021 auf 4 Monate 
bzw. 102 Arbeitstage angehoben. Dies hat auch Ein-
fluss auf die geringfügig entlohnte Beschäftigung bei 
Überschreitung der Entgeltgrenze aufgrund eines ge-
legentlichen unvorhersehbaren Überschreitens. Eine 

Bestandsschutz­regelung schränkt die Anwendung 
aber ein. 
 
Ab dem 1.11.2021 ist wieder die kürzere Zeitdauer 
maßgebend. Die Beschäftigung ist daher ab diesem 
Zeitpunkt neu zu beurteilen. Danach liegt ein kurzfris-
tiger Minijob nur noch dann vor, wenn die Beschäfti-
gung seit ihrem Beginn im Jahr 2021 auf längstens 3 
Monate bzw. 70 Arbeitstage befristet ist. Wird diese 
Zeitgrenze überschritten, wird die Beschäftigung ab 
dem 1.11.2021 entweder bei einem Arbeitsentgelt 
von monatlich mehr als 450 € sozialversicherungs-
pflichtig bzw. bei einem Arbeitsentgelt bis 450 € im 
Monat zum 450-€-Minijob.  
 
Beispiel der Minijob-Zentrale: Eine Arbeitnehmerin 

nimmt zum 1.8.2021 eine Aushilfsbeschäftigung an. 
Sie verdient 1.300 € im Monat. Die Beschäftigung ist 
bis zum 30.11.2021 befristet. Zu Beschäftigungsbe-
ginn am 1.8.2021 liegt eine kurzfristige Beschäfti-
gung vor, da die Zeitgrenzen von 4 Monaten oder 
102 Arbeitstagen gelten.  
 
Ab dem 1.11.2021 sind wieder die ursprünglichen 
Zeitgrenzen von 3 Monaten oder 70 Arbeitstagen 
maßgebend. Daher liegt ab diesem Zeitpunkt keine 
kurzfristige Beschäftigung mehr vor, sondern wegen 
eines monatlichen Arbeitsentgelts von mehr als 450 
€ eine versicherungspflichtige Beschäftigung. Der 
kurzfristig Beschäftigte muss bei der Minijob-Zentrale 
abgemeldet und die sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung bei der zuständigen Krankenkasse 
angemeldet werden. 
 

 
 
Kennzeichnung von Instagram-Beiträgen als 
Werbung 
 
Der Bundesgerichtshof hat am 9.9.2021 entschie-
den, dass Influencer, die mittels eines sozialen Medi-
ums wie Instagram Waren vertreiben, Dienstleistun-
gen anbieten oder das eigene Image vermarkten, ein 
Unternehmen betreiben. Die Veröffentlichung von 
Beiträgen dieser Influencer in dem sozialen Medium 
ist geeignet, ihre Bekanntheit und ihren Werbewert 
zu steigern und damit ihr eigenes Unternehmen zu 
fördern.  
 
Eine geschäftliche Handlung zugunsten eines frem-
den Unternehmens stellt die Veröffentlichung eines 
Beitrags allerdings nur dar, wenn dieser Beitrag nach 
seinem Gesamteindruck übertrieben werblich ist, 
etwa weil er ohne jede kritische Distanz allein die 



STEUER-TIPS 10/21 

 
 
 

 
 
DONHAUSER & PARTNER mbB Steuerberater Seite 5  Tel: 09181/40530 – Fax: 09181/405327 
Mussinanstraße 63 – 92318 Neumarkt Web: www.donhauser-stb.de E-Mail: info@donhauser-stb.de 

Vorzüge eines Produkts dieses Unternehmens in ei-
ner Weise lobend hervorhebt, das die Darstellung 
den Rahmen einer sachlich veranlassten Information 
verlässt.  
 
Allein der Umstand, dass Bilder, auf denen das Pro-
dukt abgebildet ist, mit „Tap Tags“ versehen sind, 
reicht für die Annahme eines solchen werblichen 
Überschusses nicht aus. Bei einer Verlinkung auf 
eine Internetseite des Herstellers des abgebildeten 
Produkts liegt dagegen regelmäßig ein werblicher 
Überschuss vor. 
 
 
Angabe der Zinssätze für Dispo-kredite müssen 
hervorgehoben werden 
 
In 2 Urteilen hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 
29.6.2021 klargestellt, dass Banken ihre Zinssätze 
für Dispokredite in der Werbung und im Preisver-
zeichnis deutlich hervorheben müssen. Gelten diffe-
renzierte Zinssätze für verschiedene Kundengrup-
pen darf die Angabe nicht mit „Aktuell bis zu 10,90 % 
p.a. Zinsen“ erfolgen. Nach den gesetzlichen Rege-
lungen ist der Sollzinssatz, der für die Überziehungs-
möglichkeit berechnet wird, klar, eindeutig und in auf-
fallender Weise anzugeben. 
 
So hoben sich in beiden Fällen die Angaben zu den 
Dispozinssätzen nicht von den übrigen Angaben im 
Preisverzeichnis und im Preisaushang ab. In einen 
Fall gab die Bank auf ihrer Internetseite den Zinssatz 
für Dispokredite für Nutzer eines AktivKontos mit „bis 
zu 10,90 % p.a.“ an und führte in Klammern gesetzt 
auf, dass sich der Zinssatz nach Dauer und Umfang 
der Kundenbeziehung richtet. Damit war die Höhe 
des Zinssatzes bei Kontoüberziehung für den Bank-
kunden nicht klar erkennbar. Aus dem online abruf-
baren Preisaushang ging eine Zinsspanne von 7,90 
bis 10,90 Prozent hervor. Die Angabe erfolgte aller-
dings nicht in auffallender Weise. 
 
Dispozinssätze müssen deutlich gegenüber den an-
deren Angaben zum Girokonto hervorgehoben sein, 
betonten die BGH-Richter. Nur dann werden Kunden 
in auffallender Weise über die Kosten der Kontoüber-
ziehung informiert, wie es gesetzlich vorgeschrieben 
ist. 
 
 
Kündigung eines Prämiensparvertrages nach Er-
reichen der höchsten Prämienstufe 
 
In einem vom Oberlandesgericht Celle (OLG) am 
3.6.2020 entschiedenen Fall hatte ein Bankkunde mit 
einer Sparkasse im Jahr 1994 einen sog. Prämien-
sparvertrag abgeschlossen. Die monatlichen Raten 
betrugen ab dem 15.3.1995 200 DM und später 
102,26 €. Das Guthaben sollte von der Sparkasse mit 
„dem jeweils gültigen Zinssatz, z. Zt. 3 %,“ verzinst 
werden. Ferner verpflichtete sich die Sparkasse in 
dem Vertrag, ab dem 3. Sparjahr eine Prämie von 
3 % zu zahlen, die sich jährlich erhöhen und ab dem 

15. Sparjahr 50 % betragen sollte. Anfang 2020 kün-
digte die Bank den Vertrag zum 30.4.2020. Der Spa-
rer sah diese Kündigung als unwirksam an. 
 
Die Richter des OLG entschieden dazu: Bei einem 
Prämiensparvertrag, bei dem die Prämien auf die 
Sparbeiträge stufenweise bis zu einem bestimmten 
Sparjahr steigen, ist eine ordentliche Kündigung 
nach Erreichen der höchsten Prämienstufe möglich. 
 
Ein sachgerechter Grund für die Kündigung kann ins-
besondere in einem veränderten Zinsumfeld zu se-
hen sein. Die seit dem Erreichen der maximalen 
Sparprämie verstrichene Zeit (hier: ca. 10 Jahre) 
rechtfertigt für sich genommen weder die Annahme 
einer Verwirkung noch eines Rechtsmissbrauchs. 
 

 

 
Arbeitgeber darf Rückkehr aus Homeoffice an-
ordnen 
 
Das Landesarbeitsgericht München hat am 
26.8.2021 entschieden, dass ein Arbeitgeber, der 
seinem Arbeitnehmer gestattet hatte, seine Tätigkeit 
als Grafiker von zuhause aus zu erbringen, grund-
sätzlich berechtigt ist, seine Weisung zu ändern, 
wenn sich später betriebliche Gründe herausstellen, 
die gegen eine Erledigung von Arbeiten im Home-
office sprechen. 
 
Der Arbeitgeber durfte unter Wahrung billigen Er-
messens den Arbeitsort durch Weisung neu bestim-
men. Der Arbeitsort war weder im Arbeitsvertrag 
noch kraft späterer ausdrücklicher oder stillschwei-
gender Vereinbarung auf die Wohnung des Arbeit-
nehmers festgelegt. 
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Freistellung des Arbeitnehmers nach ordentli-
cher Kündigung 
 
Ein Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf tatsächli-
che Beschäftigung. Dieser verpflichtet den Arbeitge-
ber nicht nur dazu, die vereinbarte Vergütung zu zah-
len, sondern auch dazu, das ideelle Beschäftigungs-
interesse des Arbeitnehmers durch tatsächliche Be-
schäftigung zu befriedigen. 
 
Eine einseitige Suspendierung des Arbeitnehmers ist 
grundsätzlich nicht zulässig. Der Beschäftigungsan-
spruch muss nur dann zurücktreten, wenn überwie-
gende schutzwerte Interessen des Arbeitgebers ent-
gegenstehen. Das kann etwa der Fall sein beim 
Wegfall der Vertrauensgrundlage, bei Auftragsman-
gel oder bei einem demnächst zur Konkurrenz ab-
wandernden Arbeitnehmer aus Gründen der Wah-
rung von Berufsgeheimnissen. 
 
Andererseits kann sich auf Seiten des Arbeitnehmers 
das allgemeine ideelle Beschäftigungsinteresse im 
Einzelfall noch durch besondere Interessen ideeller 
und materieller Art, etwa Geltung in der Berufswelt, 
Ausbildung, Erhaltung von Fachkenntnissen usw., 
verstärken. Somit kann ein Arbeitnehmer nicht ohne 
Weiteres nach einer ordentlichen Kündigung bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist von der Arbeit freigestellt 
werden.  
 

 

 
Mietkaution – keine Verrechnung mit Miete 
 
Ein bestehendes Mietverhältnis kann vom Vermieter 
und vom Mieter gekündigt werden. Dabei ist zu be-
achten, dass die Verpflichtung zur Zahlung der Miete 
plus der vereinbarten Nebenkosten bis zum Ende 
des Mietverhältnisses besteht. Eine Verrechnung mit 

einer gezahlten Kaution ist nicht erlaubt, da diese 
dem Vermieter als Sicherheit für Ansprüche aus dem 
Mietverhältnis dient. Wird also die Mietzahlung ein-
gestellt, gerät der Mieter in Verzug.  
 
Eine eventuelle Doppelbelastung z. B. wegen des 
Einzugs in eine neue Wohnung bevor das alte Miet-
verhältnis beendet ist, spielt dabei keine Rolle. Über-
schüsse, die sich u. U. aus der Abrechnung bei den 
Nebenkosten ergeben, werden dem Mieter erstattet.  
 
 
Beendigung des Mietverhältnisses bei Verster-
ben des Mieters 
 
Mit dem Tod eines Mieters endet nicht automatisch 
das Mietverhältnis. Sofern der Mieter allein wohnte, 
geht das Mietverhältnis auf die Erben über. In der 
Praxis gibt es aber natürlich auch Fälle, in denen die 
Erben unbekannt sind und sich für den Vermieter die 
Frage stellt, wem er die Kündigung des Mietvertrags 
aussprechen kann. Das Oberlandesgericht Branden-
burg hat in seinem Beschluss v. 13.4.2021 dazu klar-
gestellt, dass in einem solchen Fall beim Nach-
lass­gericht eine Nachlass­pflegschaft zu diesem 
Zweck beantragt werden kann. Für die Durchsetzung 
seiner Rechte ist der Vermieter auf eine solche Nach-
lasspflegschaft angewiesen, wenn er die Wohnung 
kündigen und räumen lassen will. 
 
 
Unfall bei Ausritt 
 
Eine Mutter hatte für ihre fünfjährige Tochter auf ei-
nem Ponyhof für einen Ausritt ein Pony gemietet. 
Das Mädchen stieg auf, die Mutter führte das Tier in 
ein nahegelegenes Waldstück. Zwei andere Kinder 
ritten mit ihren Pferden voraus. Als die beiden Kinder 
schneller weiterritten, riss sich das Pony los und 
stürmte hinterher. Das Mädchen fiel herab, erlitt in-
nere Verletzungen und musste im Krankenhaus ein-
mal reanimiert werden. Vom Betreiber des Ponyhofs 
verlangte die Mutter 10.000 € Schmerzensgeld. 
 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) haftet der 
Halter eines Tieres grundsätzlich für den Schaden, 
den das Tier verursacht. Weiterhin ist im BGB aber 
auch geregelt, dass derjenige haftet, der die Aufsicht 
über ein Tier vertraglich übernommen hat – wie hier 
die Mutter des Kindes. Dies gilt jedoch nicht, wenn 
sich der sog. „Tieraufseher“ entlasten kann. 
 
So lag hier der Fall: Die Mutter hatte zwar die Auf-
sichtspflicht über das Pony übernommen, als sie es 
vom Hof in das Waldstück führte. Sie durfte aber da-
von ausgehen, dass ein Pony, das zum Ausreiten 
vermietet wird, eine gewisse Routine bei Ausritten 
hat und im Gelände nicht nervös wird oder besonders 
gesichert werden muss. Die Mutter hatte keine Mög-
lichkeit, das Tier zu stoppen oder ihre Tochter recht-
zeitig vom Sattel zu heben. Daher trifft sie keine Mit-
schuld, sodass der Betreiber des Ponyhofs für den 
Unfall voll haftet. Das Schmerzensgeld von 10.000 € 
war gerechtfertigt. 
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Anspruch auf Betreuungsplatz im Kindergarten 
 
Aus den Regelungen des Achten Sozialgesetzbu-
ches ergibt sich, dass ein Kind, welches das 3. Le-
bensjahr vollendet hat, bis zum Schuleintritt An-
spruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung in ei-
nem Umfang von mindestens 6 Stunden werktäglich 
hat. Eine halbtägige Betreuung im Umfang von min-
destens 4 Stunden ist demnach nicht ausreichend, 
um den bundesrechtlich begründeten Anspruch zu 
erfüllen. 
 
Welche Entfernung zwischen Wohnort und Kinderta-
gesstätte zumutbar ist, hängt von den Besonderhei-
ten des jeweiligen Einzelfalls ab. Eine längere Entfer-
nung als 30 Minuten pro Weg ist grundsätzlich unzu-
mutbar. 
 

 

 
Änderungen am Ganztagsförderungsgesetz 
 
Der Bundesrat hat am 10.9.2021 dem Ganztagsför-
derungsgesetz zur Betreuung von Kindern im Grund-
schulalter zugestimmt. Kern des Gesetzes ist die Ein-
führung eines bedarfsunabhängigen Anspruchs auf 
Förderung in einer Tageseinrichtung von mindestens 
8 Stunden. Dieser gilt für jedes Kind ab der ersten 
Klassenstufe bis zum Beginn der 5. Klassenstufe. 
Anspruchsberechtigt sind Kinder, die ab dem Schul-
jahr 2026/2027 die erste Klassenstufe besuchen. 
 
Der Anspruch wird dann schrittweise auf die folgen-
den Klassenstufen ausgeweitet, sodass ab dem 
Schuljahr 2029/2030 allen Schulkindern der ersten 
bis vierten Klassenstufe mindestens 8 Stunden täg-
lich Förderung in einer Tageseinrichtung zusteht. 
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 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  

Soli-Zuschlag (mtl.)  
11.10.2021 

Sozialversicherungsbeiträge 

  
27.10.2021  

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/Basis-
zinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2021: August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1; Mai = 108,7; April = 
108,2; März = 107,5; Februar = 107,0; Januar = 106,3 
2020: Dezember = 105,5; November = 105,0; Oktober = 105,9;  
September = 105,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 
 
 
Lesen Sie auf unserer Homepage unter „www.donhauser-stb.de“ weitere interessante Beiträge. 
 
 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht über-
nommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Spruch des Monats: 
 
 
Wer in den Fußstapfen eines anderen wandelt, hinterlässt keine eigenen Spuren. 

Wilhelm Buch; 1832 – 1908, deutscher Dichter, Maler und Zeichner 

 
 
 
Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO: Donhauser & Partner mbB Steuerberater, Mussinanstr. 63, 92318 
Neumarkt 
 
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung Ihrer Daten gemäß der Art. 15 bis 
18 DSGVO. Näheres entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung auf www.donhauser-stb.de 
 
Sollten Sie keine Zustellung des Info-Briefes mehr wünschen, können Sie jederzeit Ihre Einwilligung per Nachricht 
in Textform gegenüber Donhauser & Partner mbB Steuerberater, Mussinanstr. 63, 92318 Neumarkt oder per E-
Mail an info@donhauser-stb.de widerrufen. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html
http://www.donhauser-gbr.de/
http://www.donhauser-stb.de/
mailto:info@donhauser-stb.de

